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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 123 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen1

1. In der Europäischen Union (EU) haben 10% der Menschen eine leichte Behinderung, und 
4,5% sind schwer behindert. 75% der Menschen, die auf persönliche Hilfe angewiesen 
sind, um am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilzunehmen, sind 
von der Mitte der Gesellschaft ausgeschlossen. Sie werden aufgrund ihrer funktionalen 
Beeinträchtigung diskriminiert.

2. Die UN-Konvention aus dem Jahr 2006 anerkennt das Recht auf persönliche Assistenz für 
eine unabhängige Lebensführung (Artikel 19).

3. Ein öffentliches System für persönliche Assistenz für Menschen, die aufgrund ihrer 
funktionalen Beeinträchtigung diskriminiert werden, gewährt einen Anspruch, stellt die 
Nutzer in geeigneter, wirksamer und nachhaltiger Weise zufrieden und spart 30% der 
Kosten einer Betreuung in Heimen ein.

4. Jede Verletzung der Würde und der Menschenrechte ist unentschuldbar.

5. Die Kommission wird daher aufgefordert, eine unabhängige Lebensführung für 
Menschen, die aufgrund ihrer funktionalen Beeinträchtigung diskriminiert werden, durch 
Standards für persönliche Betreuung und den Schutz der sozialen Rechte zu fördern, die 
deren Bedürfnissen, Fähigkeiten und Erwartungen als EU-Bürger gerecht werden.

6. Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner der Kommission übermittelt.

1 Gemäß Artikel 123 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, 
wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der 
Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht 
bindend.


